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SDS 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 

       Datum: 03.03.2021 

 
 

 

 
 

Abschließende Entscheidung des Werkausschusses X 

 

Vorberatung durch den Werkausschuss / Empfehlung für Stadtvertretung  

 
 

Beschlussgrundlage: 
 
 
Gemäß § 6 Absatz 3 Nummer 6 der Satzung des Eigenbetriebes entscheidet der 
Werkausschuss über den Vorschlag an den Landesrechnungshof zur Bestellung des 
Abschlussprüfers. 
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird nach erfolgter Neuausschreibung die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH als Wirtschaftsprüfer  
vorgeschlagen. 
Die Gesellschaft verfügt über eine Niederlassung in Schwerin. 
 
Der Landesrechnungshof empfiehlt in der Regel einen Wechsel der Prüfgesellschaft nach 
fünf Jahren. 
 
Die o. g. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
 
 
Anlage 
Auswertung Wirtschaftsprüfung JAB 2021 

 
 
  

09. Sitzung des Werkausschusses am 24.3.2021 

TOP 5.2 öffentlich 

 Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2021 des 
SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb 
der Landeshauptstadt Schwerin 
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Beschlussvorschlag: 
 
Dem Landesrechnungshof wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des SDS – 
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 
zu beauftragen. 
 
 
 
 

Beschlussfähig  Ja  Nein 

 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Laut Beschlussvorschlag 

Ja     

Nein     

Enthaltung     

 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
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geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussfähig  Ja  Nein 

 
 
 
 
Laut geändertem Beschlussvorschlag 

Ja   

Nein   

Enthaltung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
 
 
 
 


